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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN DEN BISCHOF
VON KONSTANZ, [JOHANN VI . VON WALDBURG- WOLFEGG]

Gehört zu AH 79/125

"Was E. hochfr . Gn. uns underm dato den 30 . Octobris Jüngst abgeloffnen Jahrs

[1628 ] Wolffgang und Gottfridt der Schobinger  gebrüeder von St.

Gallen halber zugeschriben 3 und durch andere Copeyliche Beylagen der Sachen

begründten Verlauft weitläuffig erscheint 3 das habent Wir noch in guetem und

früschen angedenckhen 3 und seindt beinebent von dero Ambtmann [=Obervogt ] zu

Keyserstuehl dem . . . Haubtmann Sebastian Bilger Z w e y e r n dessen wider¬

mahlen j sambt was sich letstlichen [an der Jahrrechnung vom 2 . - 19 . Juli 1628]
2

zu Baden und Frawenfeldt [ - Konferenz zwischen dem Bischof von Konstanz und

den VII im Thurgau reg . Orten - VIII Alte Orte ausg . BE - vom 2 . September
3

1627 - J und sonsten über Jhr der Schobingem so ernstliches nachsezen und

begehren verloffen 3 von unsem sonders lieben getrüwen ambtsleüthen und Mit-

räthen dero enden gehabten Rahtsgesandten aller notturfft nach erinnert und

verstendiget worden . Nuhn seindt wir unsers theils niemahlen gesinnet gewesen

und noch nit der mainung , E . hochfr . Gn. ahn dero Oberkheitlichen Jurisdiction 3

auch andern ordenlich habenden Recht und gerechtigkheiten zu Arbon old andern

orthen eingriff zethuen 3 noch auch einicherley Sachen so dero brieff und Sig¬

len ungemess sein möchtent 3 zuverstatten 3 sonder vilmehr dieselbigen vermög

alten Herkhommens und Verüebungen dabey getrewlich zu manuteniren helffen.

Also auf E . hochfr . Gn. sowohl auch dero Ambtsmann obgedacht ahn uns besche-

henes schrifftliches insinuirtes nachbarliches gesinnen 3 und dann sonderbah-

rer Ursachen und gründen 3 welche wir mit erheüschender weitleüffigkheit er-
4

wogen 3 haben wir die zu Baden den 19 . Julii des vergangnen 1628 Jahrs durch

mehrentheil des Thurgews regierenden Orthen Herren Ehrengesandten mehrgesagten

Schobingem zu guetem geschöpffte Urtel für unsers Orths Stimmen hiemit 3 des¬

gleichen auch den von unserm Landtvogt im Thurgew [Jakob Brandenberg]

angelegten Arrest aufheben und crafftlos erkhennen wollen 3 und die mehrgedach¬

ten Schobingem über selbst angefangne und verursachte Cöstens praete [n ] sion

fürohin ab und zu ruwen gewisen haben 3 hingegen auch E . hochfr . Gn. uns zu

sondern ehren und nachbarlichem gefallen anzubefehlen geruehen wolte 3 dass

vilgehörte Schobinger der arbonischen angelegten straff entlassen 3 und also

man allerseits fernerer Molestien überhebt pliben möge . Beinebent seindt wir



auch der mainung , dass es im übrigen wegen der Statt Arbon bey den Verträgen

und alten Herkhommnussen genzlichen bestahn und verbliben werde . Jnmassen zu

E. hochfr . Gn. wir uns kheines widerigen versehent , und glaübent selbige in

gleichem , wie wir auch gewillet und bedacht sein werden , welches dero Abge¬

sandten Ambtsmann zu Keyserstuel bericht ebenmessig zugegeben . Dis wolten E.

hochfr . Gn. wir zu begerter andtworth ganz dienstnachbarlichen anfüegen ".

1 ) Genannter Streit entzündete sich am sog . Mannschaftsrecht in Arbon , welches
sowohl der Bischof von Konstanz , als Gerichtsherr von Arbon , als auch die
im Thurgau reg . VII Orte - VIII Alte Orte ausg . BE - für sich beanspruch¬
ten , s . insb . EA V 2 , 1525 Art . 186 b , und 1526 Art . 188 sowie AH 60/173.

2 ) s . EA V 2 , 554 (Nr . 470 ) , spez . 1509 Art . 88 . Stadt und Amt Zug war nicht
durch den hiefür in Frage kommenden K o n r a d III . Zurlauben vertreten.

3 ) s . ebenda 524 (Nr . 443 ) , spez . 1526 Art . 188 . Auch an dieser Tagsatzung
nahm Konrad III . Zurlauben nicht teil.

4 ) s . Anm. 2

-  Blatt 327 r  leerKopie , gleiche Hand wie AH 79/125 AH 79 , 326 - 327
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